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Meinen Eltern





Vorwort

Die vorliegende Arbeit untersucht, inwieweit neue Instrumente der delibe-
rativen und partizipativen Demokratie geeignet sind, die Staats- und Ver-
waltungsstrukturen repräsentativer Demokratien positiv fortzuentwickeln, 
oder ob sie die Gefahr bergen, diese zu beschädigen. Dabei werden die 
 konkreten Beispiele Hamburgs und Schottlands als Untersuchungsobjekte 
herangezogen.

Das Werk wurde im Januar 2021 fertig gestellt und im Sommersemester 
2022 vom Promotionsausschuss der Deutschen Universität für Verwal-
tungswissenschaften Speyer als Dissertation angenommen. Aktualisierun-
gen in den Fußnoten wurden vor der Drucklegung im Sommer 2022 vorge-
nommen.

Besonders herzlich bedanken möchte ich mich bei meinem Doktorvater 
und Erstgutachter, Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Karl-Peter Sommermann, 
der mir stets mit seiner fachlichen und persönlichen Expertise zur Seite 
stand und mich während des gesamten Arbeitszeitraumes hervorragend 
 unterstützt hat. Ebenso bedanken möchte ich mich bei meiner zweiten Be-
treuerin, Frau Dr. Elisenda Casanas Adam, die mich während meines For-
schungsaufenthaltes an der Edinburgh Law School im Wintersemester 2019/ 
2020 so herzlich aufgenommen und das Fortkommen der Arbeit mit ihrem 
Fachwissen so tatkräftig gefördert hat. Bei Herrn Professor Dr. Stephan 
Grohs bedanke ich mich nachdrücklich für das Zweitgutachten. Ebenso 
danken möchte ich den Herausgebern der Schriftenreihe Verfassungsent-
wicklung in Europa für die Aufnahme der Dissertation.

Ohne die weitere Unterstützung aus Hamburgs sowie Schottlands Poli-
tik, Verwaltung und Wissenschaft wäre das Verfassen dieser Arbeit jedoch 
nicht möglich gewesen. Hierbei möchte ich aus Hamburg insbesondere den 
diversen Mitgliedern der Bezirksversammlungen sowie den zahlreichen 
Mitarbeitenden der Hamburgischen Verwaltung danken, die sich die Zeit 
genommen haben, mir Einblicke in ihre Arbeit zu gewähren. Der gleiche 
Dank gebührt auf der schottischen Seite all den Abgeordneten und Mitar-
beitenden der Councils, des schottischen Parlaments und der Regierung.



VIII Vorwort

Einen großen Dank möchte ich zudem an Prof. Stephen Tierney, Dr. 
 Oliver Escobar, Paul Scott und Paul Reid richten, für die Erläuterungen, 
fachlichen Diskussionen und Denkanstöße im Bereich des schottischen 
Rechts und der Beteiligungskultur. 

Besonders verbunden bin ich Herrn Dr. Klaus David, der als Verfasser des 
Standard-Kommentars zur Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg 
ein so großes Interesse an meiner Arbeit gezeigt hat und mit seiner Experti-
se zu meinem sehr geschätzten Diskussionspartner wurde.

Meinen Freunden und Mit-Doktoranden Dr. Dennis Zagermann,  Christian 
Jones, Leonardo Cofré Pérez sowie der digitalen Corona-Schreibgruppe 
möchte ich für die gemeinsame Zeit, die heiteren Kaffeepausen und den Bei-
stand danken. Ihr habt einen großen Anteil daran, dass meine Dissertations-
zeit eine so bereichernde und schöne Zeit für mich war. 

Ein besonderer Dank geht an meinen Partner, Dr. Kevin Schadwald, der 
mich mit grenzenloser Geduld unterstützt hat, wo er konnte und darauf 
geachtet hat, dass wir die erreichten Meilensteine auf diesem Weg gebührend 
feiern. 

Nicht zuletzt danke ich aus tiefstem Herzen meinen Eltern, die mir jeder-
zeit und mit vorbehaltloser Unterstützung zur Seite standen. 

Ihnen widme ich diese Arbeit.

Christina Schulz  Juli 2022
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Einleitung

„Democracy is a recent and rare phenomenon.“1 Diese Aussage des Politik
wissenschaftlers Arend Lijphart aus dem Jahr 1984 gilt heute unverändert. 
Lediglich 20 von 167 Regierungen weltweit wurden vom Demokratieindex 
2018, der von der The Economist Intelligence Unit herausgegeben wird, als 
vollständige Demokratien eingestuft. Somit wird lediglich eine Minderheit 
von 4,5  % der Weltbevölkerung von dieser Staatsform regiert.2 Die Neu
artigkeit der Demokratie als Staatsform ist in einem erweiterten historischen 
Kontext zu betrachten. Die ersten parlamentarischen Grundzüge entwickel
ten sich im 13.  Jahrhundert in England, dem sogenannten „Mutterland des 
Parlamentarismus“.3 Die repräsentative Demokratie, verstanden in der 
Form, dass die Staatsgewalt vom Volke durch Wahlen ausgeübt wird, be
gann sich im ausgehenden 18.  Jahrhundert in Nordamerika und Frankreich 
ihren Weg zu bahnen.4 Vollständige, rein repräsentative demokratische Re
gierungen mit einer funktionierenden Kontrolle durch die Öffentlichkeit 
und einem allgemeinen Wahlrecht etablierten sich erst über 100 Jahre später 
im beginnenden 20.  Jahrhundert, unter anderem auch in Deutschland.5 Der 
französische Staatsrechtler Rousseau monierte diesbezüglich jedoch bereits 
Mitte des 18.  Jahrhunderts in seinem Gesellschaftsvertrag (III, 15), dass in 
einer repräsentativen Demokratie die Repräsentanten nach ihrer Wahl nicht 
mehr vom Volk kontrolliert werden könnten: „Das englische Volk glaubt 
frei zu sein. Es täuscht sich sehr. Es ist nur während der Wahl der Parla

1 Lijphart, Democracies, S.  37.
2 Vgl. The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2018, S.  2 (Die The Econo

mist Intelligence Unit ist eine Forschungs und Analyseabteilung von The Economist 
Group, einem Schwesterunternehmen der Zeitung The Economist). 

3 Jung, in: Glaeßner/Reutter/Jeffery, Verfassungspolitik und Verfassungswandel, 143 
(143); Krumm/Noetzel, Das Regierungssystem Großbritanniens, S.  170.

4 Dazu Frotscher/Pieroth, Verfassungsgeschichte, §  2 Rn.  32 ff., §  3 Rn.  68 ff.;  Vospernik, 
Modelle der direkten Demokratie, S.  43; Sommermann, in: Bauer/Huber/Sommermann, 
Demokratie in Europa, 191 (191).

5 Lijphart, Democracies, S.  37; Frotscher/Pieroth, Verfassungsgeschichte, §  16 Rn.  477, 
489a.
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mentsmitglieder frei. Sobald sie gewählt sind, ist es Sklave: es ist nichts.“6 
Diese Aussage lässt sich in gewissen Zügen auf die heutigen Demokratien im 
Vereinigten Königreich7 sowie in der Bundesrepublik Deutschland übertra
gen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die deutschen poli
tischen Institutionen für eine starke Repräsentation gebildet. Der Fokus für 
die Ausübung von Staatsgewalt durch das Volk lag auf dem Instrument der 
Wahlen, durch welche das Volk seine Repräsentanten8 regelmäßig bestätigen 
sollte. Ein darüber hinausgehender, konkreter Einfluss auf das politische 
Geschehen war zunächst nicht vorgesehen.9

Dementsprechend wurde schon früh nach Ergänzungen der repräsenta
tiven Demokratie durch direktdemokratische Elemente gesucht. Der eng
lische Staatsrechtler Dicey diskutierte schon im 19.  Jahrhundert die Zweck
mäßigkeit von Referenden,10 bevor im Jahr 1975 erstmals ein nationales Re
ferendum in Großbritannien zur Frage des Verbleibens in der Europäischen 
Gemeinschaft stattfand.11 In Deutschland sah die Verfassung der Weimarer 
Republik bereits direktdemokratische Elemente vor. Das heutige Grund
gesetz12 hält sich bezüglich nationaler Volksabstimmungen bedeckt, jedoch 
gibt es seit den 1990er Jahren in allen deutschen Bundesländern das Instru
ment des Volksentscheids.13 

Die Entwicklung der Demokratie ist an diesem Punkt allerdings nicht 
vollendet. Sie ist ein offenes Prinzip, unterliegt der fortlaufenden Suche nach 
Optimierung und ist damit stetiges „unfinished business“14, das sich der sich 

6 Kersting, JeanJacques Rousseaus „Gesellschaftsvertrag“, S.  84; Schmidt, Demokratie
theorien, S.  84.

7 Der Begriff „Vereinigtes Königreich“ umfasst Großbritannien und Nordirland 
(sec.  5 sch.  1 Interpretation Act 1978), der Begriff „Großbritannien“ umfasst England, 
Wales und Schottland (Art.  1 Union with Scotland Act 1706).

8 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit das generische Masku
linum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei aus
drücklich mitgemeint.

9 Vgl. Parolari/Woelk, in: FraenkelHaeberle/Kropp/Palermo/Sommermann, Citizen 
Participation in MultiLevel Democracies, 265 (265, 275 f.); Vospernik, Modelle der direk
ten Demokratie, S.  43.

10 Dicey, The Contemporary Review 1890, Vol.  57, No.  4, 489 (497 ff., 505, 507).
11 Leyland, ItaLJ Special Issue 2017, 121 (123).
12 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) i. d. F. Bundesgesetzblatt 

Teil  III, Gliederungsnummer 1001, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 
(BGBl. I S.  2048).

13 Vgl. dazu Weber/Nierth, in: Glaab, Politik mit Bürgern – Politik für Bürger, 317 
(319); Rux, Direkte Demokratie in Deutschland, S.  113 ff.; Fraude, in: Kost, Direkte De
mokratie in den deutschen Ländern, 113 (114 f.).

14 Clarke, Deep Citizenship, S.  23. 
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verändernden Verfassungsrealität anpasst.15 Seit Ende des Zweiten Welt
kriegs haben sich die Lebensverhältnisse und Bildungsmöglichkeiten der 
Bürger in vielen Ländern der Welt verbessert, womit auch das Bedürfnis 
nach mehr Mitsprachemöglichkeiten bei politischen wie Verwaltungsent
scheidungen wuchs und sich zwischen repräsentativer und direkter Demo
kratie ein partizipatorischer Trend abzeichnete. Wahlen allein reichten nicht 
mehr, um die Bürger demokratisch mitzunehmen, zumal das demokratische 
Mehrheitsprinzip nicht Ausdruck besonderer Weisheit ist, sondern lediglich 
die quantitative Überlegenheit der Mehrheit abbildet.16 Dies zeigt sich auch 
in einem allgemeinen Rückgang von Wahl sowie sonstiger politischer Be
teiligung, sodass teilweise eine „Repräsentations“ und „Partizipations
lücke“17 zwischen Repräsentanten und Repräsentierten sichtbar wird.18 Die 
Legitimität von politischen Entscheidungen und somit der Ausübung von 
Staatsgewalt setzt sich zusammen aus den Komponenten der Macht, des 
Rechts und der Zustimmung der Mehrheit.19 Da die bloße Zustimmung 
durch Wahlen einzelne politische Entscheidungen oft inhaltlich nicht mehr 
abdeckt, muss sie im gegebenen Fall durch Partizipationsverfahren mit Bür
gern erst hergestellt werden und ist damit gewissermaßen diskursiv gewor
den.20 Dementsprechend haben sich in den letzten Jahrzehnten in Europa 
direkte und konsultative Formen der Bürgerbeteiligung als Ergänzung der 
repräsentativen Demokratie stetig weiterentwickelt und neue Verhandlungs
beziehungen zwischen der Verwaltung und der Außenwelt mit sich ge
bracht, die eine grundlegende Veränderung der Beziehung Staat und Gesell
schaft widerspiegeln.21 Die Idee einer funktional adäquaten Neugestaltung 

15 Vgl. Turpin/Tomkins, British Government and the Constitution, S.  55; Schmidt, 
 Demokratietheorien, S.  117 f.; van Reybrouck, Gegen Wahlen, S.  155, 161.

16 Vgl. Röcke, Framing Citizen Participation, S.  30 f.; Scottish Government, Scottish 
Social Attitudes Survey 2015, S.  18.; Bogdanor, The New British Constitution, S.  293, 
297 ff., 310; Honer/Rudloff, DÖV 2020, 461 (463).

17 Bender/Wiesendahl, APuZ 2011, 19 (19). 
18 Vgl. Parolari/Woelk, in: FraenkelHaeberle/Kropp/Palermo/Sommermann, Citizen 

Participation in MultiLevel Democracies, 265 (275 f.); Scheub, Demokratie, Die Unvoll
endete, S.  27; van Reybrouck, Gegen Wahlen, S.  15 f.; Landemore, Open Democracy, 
S.  26 f.

19 Schmidt, Demokratietheorien, S.  61.
20 Deutscher Städtetag, Thesen zur Weiterentwicklung lokaler Demokratie (2013), S.  1; 

Bull, in: Sommermann, Öffentliche Angelegenheiten, 9 (9 ff.).
21 Vgl. Rossen-Stadtfeld, in: HoffmannRiem/SchmidtAßmann/Voßkuhle, Grund

lagen des Verwaltungsrechts, Bd.  II, 625 (660 f.); Gabriel, in: FraenkelHaeberle/Kropp/
Palermo/Sommermann, Citizen Participation in MultiLevel Democracies, 87 (88); 
 Allegretti, in: FraenkelHaeberle/Kropp/Palermo/Sommermann, Citizen Participation in 
MultiLevel Democracies, 207 (208).
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der Demokratie im kooperativen und damit deliberativen und partizipativen 
Bereich22 soll vorliegend zum Ausgangspunkt der Untersuchung genom
men werden. Eine ideale Regierung würde hiernach für eine umfassende 
 Responsivität sorgen und wäre stets in lückenloser Korrespondenz mit den 
Bedürfnissen und Präferenzen aller Bürger.23 Da dies in der Realität auf
grund der vielschichtigen Anforderungen, die an ein demokratisches Regi
ment gestellt werden, nicht umsetzbar ist, sollen die diesbezüglichen An
näherungsversuche zweier Länder betrachtet und in einem funktionalen 
Rechts vergleich die Auswirkungen auf die jeweiligen demokratischen Staats
 strukturen untersucht werden. 

Hierfür bieten sich als Ausgangspunkte auf nationaler Ebene Deutschland 
als starker Verfassungsstaat sowie als Gegenspieler Großbritannien, wo sich 
die Grundzüge der parlamentarischen Demokratie entwickelten, mit seiner 
sehr offenen Verfassung an. Beide Länder werden trotz ihrer unterschied
lichen verfassungsrechtlichen Ausgestaltungen vom bereits erwähnten De
mokratieindex 2018 als reine Demokratien eingestuft.24 Da die Konsultation 
von Bürgern aber eher auf regionaler, denn auf nationaler Ebene stattfindet,25 
werden das Bundesland Freie und Hansestadt Hamburg sowie das durch 
Dezentralisierungsmaßnahmen entstandene System Schottlands als kon
krete Vergleichspartner herangezogen. Anhand dieser beiden ausgewählten 
Beispiele werden Instrumente der konsultativen Demokratie untersucht. 

Bezüglich der Regionalebenen ist ein Vergleich insbesondere vor dem 
Hin tergrund interessant, dass „systematische, internationale Vergleiche der 
Ausgestaltung und Nutzung der Instrumente der direkten Demokratie […] 
kaum vor[liegen]“,26 was ebenso für die konsultativen Instrumente gilt. Dies 
liegt hauptsächlich daran, dass für einen solchen Vergleich der Ausgestal
tung und Nutzung (direkt)demokratischer Instrumente auf regionaler und 
lokaler Ebene nur wenige Informationen vorliegen. Die Länder Hamburg 
und Schottland bieten sich hierfür besonders an, da in beiden Staaten eine 
grundsätzliche politische Offenheit für das Thema der Bürgerbeteiligung 
vorherrscht. 

22 Dazu Sommermann, in: Bauer/Huber/Sommermann, Demokratie in Europa, 191 
(192 ff.); Allegretti, in: FraenkelHaeberle/Kropp/Palermo/Sommermann, Citizen Parti
cipation in MultiLevel Democracies, 207 (208 f.).

23 Lijphart, Democracies, S.  1.
24 The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2018, S.  14.
25 Allegretti, in: FraenkelHaeberle/Kropp/Palermo/Sommermann, Citizen Participa

tion in MultiLevel Democracies, 207 (211).
26 Walter-Rogg, in: Gabriel/Kropp, Die EUStaaten im Vergleich, 236 (244); Grotz, 

PVS 2009, 286 (287 f., 300).
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So wird in Hamburg im Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen für die 21. Legislaturperiode der Hamburgischen Bürgerschaft von 
2015 Hamburg als „Vorreiter in Sachen guter Bürgerbeteiligung“27 betitelt, 
mit dem Ziel, dies auch zu bleiben. Dieses Vorhaben wurde dann im darauf
folgenden Koalitionsvertrag für die 22. Legislaturperiode übernommen, mit 
der Absicht, den Beteiligungsbereich weiter auszubauen. Es wird heraus
gestellt, dass „Demokratie […] Institutionen [braucht], die für Beteiligung 
offen sind.“28 

Im Vergleich dazu hat Schottland den Bereich der Partizipation zu einer 
der vier Säulen des „Scottish Approach“ im Umgang mit den public services 
gemacht.29 Die schottische Regierung verfolgt das Ziel, die Bürger zu akti
vieren und die Gemeinden demokratisch zu stärken, wofür im Jahr 2015 der 
Community Empowerment (Scotland) Act 201530 erlassen wurde, der erst
mals einen rechtlichen Rahmen für Bürgerbeteiligung in Schottland schuf. 

Ziel der Untersuchung ist es, vor dem Hintergrund der verschiedenen 
Verfassungssysteme einen rechtlichen Blick auf den Einfluss neuer Beteili
gungsinstrumente auf das jeweilige demokratische und rechtsstaatliche Sys
tem zu werfen. Es soll geklärt werden, inwieweit die unterschiedliche ver
fassungsmäßige Ausgestaltung Differenzen in der Entwicklung neuer Be
teiligungsformen in Hamburg und Schottland mit sich bringt und welche 
Lehren sich daraus für die rechtliche Weiterentwicklung der konsultativen 
Demokratie in beiden Ländern ziehen lassen.

Hierfür wird das jeweilige Recht und sich daraus entwickelnde Beteili
gungsmethoden in einem kontextualistischen Ansatz der funktionellen Me
thode, also vor dem Hintergrund der jeweiligen historischen, kulturellen, 
sozialen und wirtschaftlichen Voraussetzungen in theoretischdeskriptiver 
Weise verglichen. Bei jedem betrachteten Instrument ist zu fragen, welche 
Funktion es innerhalb des jeweiligen Rechs und Gesellschaftssystems aus
übt.31 Ausgangspunkt der Untersuchung sind im ersten Kapitel die verschie
denen Verfassungsordnungen, die dort niedergelegten Grundsätze sowie die 
Organisationsstrukturen und institutionenpolitischen Verfahren, die zu

27 Koalitionsvertrag SPD/Bündnis 90/Die Grünen, Bürgerschaft 21. Legislaturperiode, 
S.  107.

28 Koalitionsvertrag SPD/Bündnis 90/Die Grünen, Bürgerschaft 22. Legislaturperiode, 
S.  23 f., 146 f. 

29 Dean, Democratising Bureaucracy, S.  10.
30 Community Empowerment (Scotland) Act 2015 vom 24.07.2015, abrufbar unter: 

http://www.legislation.gov.uk/asp/2015/6/contents/enacted, Stand: 12.10.2020.
31 Vgl. Sommermann, DÖV 1999, 1017 (1022 f.); Wieser, Vergleichendes Verfassungs

recht, S.  39 ff.
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nächst dargestellt und dann hinsichtlich ihrer Unterschiede wie Gemein
samkeiten betrachtet werden.32

Im zweiten Kapitel wird die jeweilige Verfassungswirklichkeit, also „die 
Realität des politischen Prozesses“33 in den beiden Regionen herausgearbei
tet. Hierzu werden die konkreten Beteiligungsmechanismen der Länder 
vorgestellt und demokratietheoretisch kategorisiert, um taugliche Objekte 
für den sich anschließenden funktionalen Vergleich zu identifizieren. 

Im rechtsvergleichenden dritten Kapitel wird der Frage nachgegangen, 
welche Anforderungen die Verfassungsordnungen an die demokratische Le
gitimation stellen und welche Rolle die neuen Beteiligungsinstrumente in 
diesem Zusammenhang für die repräsentative Demokratie spielen.

Im vierten und letzten Kapitel werden die rechtlichen Spielräume für eine 
Ergänzung und Weiterentwicklung der untersuchten Beteiligungsformate 
durch die Anwendung der „Legal Transplant“Methode34 ausgeleuchtet. 
Hierbei geht es grundsätzlich nicht um eine Rechtsvereinheitlichung, son
dern vielmehr um den Versuch einer Inspiration, Übersetzung und des Von
einanderLernens.35 

Der Vorteil der vergleichenden Betrachtung liegt darin, dass sich durch 
den hierfür erforderlichen objektiven und erweiterten Blick des Rechtsan
wenders Fragen und Probleme finden lassen, die bei einer rein nationalen 
Untersuchung verborgen blieben.36 Die Arbeit leistet damit insgesamt einen 
Beitrag zum vertieften Verständnis und der Weiterentwicklung der moder
nen repräsentativen Demokratie in Hamburg und Schottland.

32 Vgl. dazu Sommermann, in: Bauer/Huber/Sommermann, Demokratie in Europa, 
191 (198); Grotz, PVS 2009, 286 (288 f.).

33 Wieser, Vergleichendes Verfassungsrecht, S.  55.
34 Kischel, Rechtsvergleichung, S.  63 ff.; Rehm, RabelsZ 2008, 1 (3 f., 39).
35 Vgl. Rehm, RabelsZ 2008, 1 (19 ff., 31 f., 34, 36, 40); Peerenboom, Towards a Metho

dology for Successful Legal Transplants (2012), S.  6 ff.; Zweigert/Kötz, Einführung in die 
Rechtsvergleichung, S.  14.

36 Vgl. dazu Kocka, History and Theory, Vol.  42, 39 (40 f.); Sommermann, DÖV 1999, 
1017 (1023).



Kapitel  1

Verfassungsrechtliche Grundlagen  
der demokratischen Systeme

Die Länder Deutschland und Großbritannien verfügen beide über eine rei
che und sehr unterschiedliche Verfassungstradition. Obwohl sich die beiden 
demokratischen Systeme, wie nachfolgend noch näher beschrieben wird, 
eigenständig voneinander entwickelt haben, hat doch gerade Großbritan
nien nach dem Zweiten Weltkrieg, aus dem es im Gegensatz zu Deutschland 
als „standfeste Demokratie“1 hervorging, einen Beitrag zum Zustande
kommen des deutschen Grundgesetzes geleistet.2 Gleiches gilt für die Ver
fassung der Freien und Hansestadt Hamburg, welche in der Nachkriegszeit 
unter britischer Besatzung stand.3 

Inwieweit sich die jeweiligen Demokratien mit ihren Verfassungsrechts
ordnungen auf nationaler und in Bezug auf Hamburg und Schottland auf 
regionaler Ebene entwickelten und wo mit Blick auf eine vergleichende Un
tersuchung die relevanten Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen, wird 
im Folgenden herausgearbeitet.

I. Verfassungsrecht und  
Demokratieverständnis in Großbritannien 

Das traditionelle britische Verfassungsverständnis ist nicht von einem durch 
präzise Rechtssätze ausgedrückten Ordnungsgedanken geprägt, sondern 
vielmehr durch eine politische Verfassung, die flexibel den Problemkonstel
lationen der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik gegenübersteht und den 
Auftrag hat, diese zu lösen.4 Um die Ausgestaltung des Rechts auf nationa

1 Cullen, in: Glaeßner/Reutter/Jeffery, Verfassungspolitik und Verfassungswandel, 171 
(172).

2 Cullen, in: Glaeßner/Reutter/Jeffery, Verfassungspolitik und Verfassungswandel, 171 
(172).

3 Frotscher/Pieroth, Verfassungsgeschichte, §  20 Rn.  695.
4 Vgl. Kastendiek, in: Glaeßner/Reutter/Jeffery, Verfassungspolitik und Verfassungs

wandel, 29 (34).
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ler und regionaler Ebene zu verstehen, ist näher zu betrachten, wie dieses 
Grundkonzept entstanden ist.5

1. Die nationale Ebene

Die britische Verfassungshistorie beginnt im Jahr 1215 mit dem Erlass der 
Magna Charta Libertatum.6 Grund für ihren Erlass waren ständige Kriege, 
die den damals regierenden König Johann schwächten und somit den Baro
nen, die die Ritter für die Kämpfe stellen mussten, eine starke Verhandlungs
basis einräumten.7 Um seine Macht zu erhalten, gestand der König den 
 Baronen zu, aus ihren Reihen ein ihn beratendes Gremium zu bilden. Ohne 
Zustimmung dieses Gremiums konnte er seine Herrschaft nicht mehr aus
üben und legte damit den Grundstein für das Konzept eines Parlaments. 
Zudem konnten Barone nur noch aufgrund allgemein geltenden Rechts fest
genommen und verurteilt werden, was eine erste Form der Rechtsstaatlich
keit schuf. Auch wurde die Königsgewalt von der Person des Regenten ge
löst und abstrakt festgeschrieben, was zu einer Institutionalisierung des Kö
nigs führte.8 In der Folgezeit wurde von König Edward I. eine Vertretung 
der Städte und Grafschaften durch das parlamentsartige Gremium zugelas
sen, was die Unterscheidung von Oberhaus und Unterhaus anlegte und das 
Parlament in seiner Existenz festigte.9 Im Jahr 1689 begann mit der Bill of 
Rights10 die schrittweise Übertragung der Regierungstätigkeit des Monar
chen auf das Parlament, womit die Beziehung dieser Instanzen neu gestaltet 
wurde.11 Über die Jahrhunderte entwickelte es sich zum festen Integral der 
englischen Politik. Im 18.  Jahrhundert wurde das Parlament endgültig zum 
zentralen Gegenspieler des Monarchen, dessen Herrschaftskompetenzen 
immer weiter zurückgedrängt wurden.12 Im 19. und 20.  Jahrhundert kam es 
sodann zu vielzähligen Reformen des Wahlrechts für Männer und Frauen, 

5 Watson, Cambridge L.J. 37 (1978), 313 (316, 320).
6 Verfassungen EU, Magna Carta vom 15.07.1215, abrufbar unter: http://www.verfas 

sungen.eu/gb/gb1215.htm, Stand: 02.09.2020 um 9.10 Uhr; Schieren, Großbritannien, 
S.  18; Leyland, The Constitution of the United Kingdom, S.  14.

7 Leyland, The Constitution of the United Kingdom, S.  14 f.
8 Vgl. Schröder, in: Kastendiek/Sturm, Länderbericht Großbritannien, 14 (18);  Schieren, 

Großbritannien, S.  18 f.
9 Schieren, Großbritannien, S.  20.
10 Bill of Rights 1689 vom 16.12.1689, abrufbar unter: https://www.legislation.gov.uk/

aep/WillandMarSess2/1/2, Stand: 02.09.2020.
11 Krumm/Noetzel, Das Regierungssystem Großbritanniens, S.  169.
12 Leyland, The Constitution of the United Kingdom, S.  15 ff; Schieren, Großbritan

nien, S.  21, 24.
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was zu einer Demokratisierung des Landes führte.13 Diese Anpassungs
fähigkeit an die gesellschaftlichen Strömungen und Bedürfnisse, die der 
 britische Parlamentarismus zeigte, dürfte einer der Gründe sein, warum es 
unter ihm in Großbritannien nie zu einer Revolution kam, und sorgte auch 
dafür, dass Großbritannien seinem Selbstverständnis nach aus dem Zweiten 
Weltkrieg als gestärkte Demokratie hervorging. Damit hatte es im Gegen
satz zu Deutschland keine demokratische „Rehabilitierung“ und somit 
Neugestaltung der verfassungsrechtlichen Grundlagen nötig.14 Erst in den 
1970er Jahren geriet das sogenannte „Westminster model“15 in eine Legitima
tionskrise, als die beiden großen Parteien aufgrund wirtschaftlicher Krisen 
Wähler verloren. Die folgenden Jahrzehnte wurden von Diskussionen um 
eine Verfassungs und Wahlrechtsreform geprägt. Diese mündeten schließ
lich Ende der 1990er Jahre als Gegenreaktion auf die Zentralisierungspolitik 
Margret Thatchers in der Dezentralisierung des Vereinigten Königreichs 
durch die Devolution, also eine Verlagerung politischer Kompetenzen vom 
Westminster Parlament weg an gewählte Vertretungen in Schottland, Nord
irland und Wales.16

a) Monarchie und Parlamentarismus als Staats- und Regierungsform

Der historische Überblick zeigt, warum Großbritannien trotz seiner Staats
form, der konstitutionellen Monarchie,17 auch als „Mutterland des Parla
mentarismus“18 und damit der Demokratie gilt. Die britische Monarchie 
entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer parlamentarischen Mo
narchie, die wie eine repräsentative parlamentarische Demokratie funktio
niert, wobei der Monarch in der Realität heute überwiegend nur noch eine 
repräsentative Aufgabe innehat.19 So wird in Großbritannien das Unterhaus 
vom Volk in freien Wahlen gewählt,20 die bürgerlichen Freiheiten sind über 

13 Schröder, in: Kastendiek/Sturm, Länderbericht Großbritannien, 14 (41 ff.).
14 Vgl. Schieren, Großbritannien, S.  24; Cullen, in: Glaeßner/Reutter/Jeffery, Verfas

sungspolitik und Verfassungswandel, 171 (172 f.).
15 Abromeit/Stoiber, Demokratien im Vergleich, S.  81.
16 Vgl. Kastendiek, in: Glaeßner/Reutter/Jeffery, Verfassungspolitik und Verfassungs

wandel, 29 (35 ff., 42 f.); Sturm, in: Kastendiek/Sturm, Länderbericht Großbritannien, 53 
(69 ff.).

17 Kaufmann/Waters, Direct Democracy in Europe, S.  39.
18 Jung, in: Glaeßner/Reutter/Jeffery, Verfassungspolitik und Verfassungswandel, 143 

(143); Krumm/Noetzel, Das Regierungssystem Großbritanniens, S.  170.
19 Vgl. Hättich, Begriff und Formen der Demokratie, S.  46; Schieren, Großbritannien, 

S.  75, 77 f.
20 Krumm/Noetzel, Das Regierungssystem Großbritanniens, S.  104 ff., Leyland, The 

Constitution of the United Kingdom, S.  133.
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rechtsstaatliche Gesetze und Institutionen garantiert,21 es gibt ein Mehrpar
teiensystem zur Bündelung der politischen Kräfte,22 es gilt das Mehrheits
prinzip bei Entscheidungen des Parlaments23 und das Prinzip der Gewalten
teilung.24

Obwohl Großbritannien somit die Anforderungen an eine Demokratie25 
erfüllt, gibt es Abweichungen, die die Staatsordnung als nicht „vollständig 
demokratisch […]“26 erscheinen lassen. So kam es aufgrund fehlender histo
rischer Umbrüche nie dazu, dass im Vereinigten Königreich die Souveräni
tät des Monarchen auf das Volk übertragen wurde. Die Souveränität kommt 
noch immer ausschließlich und originär der Krone im Parlament zu, was 
sich darin ausdrückt, dass jedes Gesetz für seine Wirksamkeit der Zustim
mung des Monarchen bedarf.27 Unter Volkssouveränität versteht man dabei 
gemeinhin die Eigenschaft des Volkes, als verfassungsgebende Gewalt über 
die Staatsform und andere Staatsgrundsätze bestimmen zu können.28 Das 
Volk ist im Vereinigten Königreich aber nicht der Ursprung aller Staats
gewalt, sondern wählt lediglich das sie ausübende Organ in Form des Parla
ments. Daher wurde sogar davon gesprochen, dass Letzteres nicht das Volk 
repräsentiert, sondern als „commons“ nur sich selbst.29 Nach der Unter
scheidung des britischen Staatsrechtlers Dicey hat das Parlament damit die 
sogenannte „rechtliche“ Souveränität, also die Fähigkeit ohne Begrenzung 
Recht zu setzen, inne. Das Volk ist dagegen Träger der „politischen Souve
ränität“, also der Fähigkeit, das Parlament durch Wahlen zu regulieren.30 Ab 
Mitte der 1990er Jahre entsprach das Selbstverständnis des WestminsterMo
dells, wonach die Regierung nur dem Parlament und nicht dem Volk gegen
über rechenschaftspflichtig ist, nicht mehr den gesellschaftlichen Ansprü

21 Kaufmann/Waters, Direct Democracy in Europe, S.  39; Setzer, JöR 1995, 599 (620).
22 Leyland, The Constitution of the United Kingdom, S.  108 f.
23 Schieren, Großbritannien, S.  50, 64 f.
24 Yardley, Introduction into British Constitutional Law, S.  80 f.; Mangoldt/Klein/

Starck/Sommermann, GG, Bd.  2, Art.  20 Rn.  64 f., 81 ff.
25 Dazu Mangoldt/Klein/Starck/Sommermann, GG, Bd.  2, Art.  20 Rn.  81.
26 Schieren, Großbritannien, S.  61.
27 Vgl. Fröhlich, Von der Parlamentssouveränität zur Verfassungssouveränität, S.  64; 

Kaufmann/Waters, Direct Democracy in Europe, S.  7; Schmidt, Demokratietheorien, 
S.  63.

28 Morlok/Michael, Staatsorganisationsrecht, §  5 Rn.  8 ff.
29 Sternberger, PVS 1967, 526 (529); vgl. ferner Dicey, Einführung in das Studium des 

Verfassungsrechts, S.  182 ff.; Fröhlich, Von der Parlamentssouveränität zur Verfassungs
souveränität, S.  62 f.; Jung, in: Glaeßner/Reutter/Jeffery, Verfassungspolitik und Verfas
sungswandel, 143 (153 f.).

30 Dicey, Einführung in das Studium des Verfassungsrechts, S.  183 f.
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